
 
Grundsatzverfügung der Generalzolldirektion an die Hauptzollämter zur steuerlichen 
Verwendung von gasförmigen Kohlenwasserstoffen nach §§ 26 und 28 EnergieStG 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
beigefügt übersenden wir Ihnen die o. g. aktuelle Grundsatzverfügung. Die Grundsatzverfügung 
ist an die Hauptzollämter gerichtet und soll zur bundesweit einheitlichen steuerrechtlichen Be-
handlung der möglichen Fallkonstellationen, die im Zusammenhang mit der Gewinnung und der 
Verwendung von Klär-, Faul- oder Deponiegasen auftreten, führen. 
 
Wir bitten Sie, Ihre Mitglieder über diese Grundsatzverfügung in Kenntnis zu setzen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 

Inga Bethke 

Referatsleiterin 
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